
Verlässlicher Partner für die Zukunft

Die Continentale Krankenversicherung ist die Mutter-
gesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. 
Gegründet wurde sie 1926 in Dortmund. Als eines der 
größten Unternehmen in Dortmund verwaltet die 
Continentale heute die Verträge von rund 1,3 Millionen 
versicherten Personen und Beitragseinnahmen von rund 
1,9 Milliarden Euro. Damit gehört das substanzstarke 
Unternehmen zu den zehn größten privaten Krankenver-
sicherern Deutschlands.

Der Eintritt in den Ruhestand bedeutet für zahlreiche Menschen einen deutlichen Einkommensverlust. Mit der Bei-

tragsentlastungskomponente BB profitieren Ihre Kunden im Alter von ermäßigten Beiträgen. Der BB überzeugt zu-

dem mit maximaler Flexibilität. Die Ermäßigung ist gegen laufenden Beitrag und / oder Sonderzahlungen möglich.

Das bedeutet: clevere Vorsorge für Ihre Kunden und mehr Vertriebspotenzial für Sie.

Flexibel vorausplanen für ermäßigte KV-Beiträge im Alter

Kombinierbar mit vielen Tarifen

Die Besonderen Bedingungen BB können zu allen Krankheits-
kostentarifen der Voll-, Beihilfe- und GKV-Zusatzversicherung 
mit Alterungsrückstellung abgeschlossen werden. Somit ist ein 
Abschluss zu Tarifen nach Art der Schaden, Ausbildungs- und An-
wärtertarifen und generell bei Kindern und Jugendlichen bis Alter 
20 nicht möglich.

Highlights für Ihre Beratung 

Die Beitragsentlastungskomponente BB bietet viele Freiheiten:
•  Ermäßigung der Beiträge im Alter, individuell nach Bedarf.
•  Entlastung bis 100 % des KV-Beitrages (ohne gesetzlichen 

Zuschlag).
Flexible Zahlungsmöglichkeiten  
(laufende Beitragszahlung und / oder Sonderzahlungen).

•  Flexible Wahl des Beginns der Ermäßigung – zwischen 60. 
und 70. Lebensjahr.

•  Früherer Beginnzeitpunkt der Ermäßigung bei Bezug von 
Erwerbsunfähigkeits- oder Altersrente bzw. Pensionen.

•  Laufende Beitragszahlungen sind arbeitgeberzuschussfähig.
•  Der BB-Beitrag kann wie der des Grundtarifs steuerlich  

geltend gemacht werden. 

Beispiel Krankenvollversicherung

NEU

Sonderzahlungen machen flexibel

Ihr Kunde hat eine größere Summe, die er investieren möchte,  
z. B. Beitragsrückerstattung oder Weihnachtsgeld? Das Geld 
kann er clever anlegen und in ermäßigte KV-Beiträge im Alter 
investieren. Besonders interessant ist das für:

• Bezieher von Beitragsrückerstattung (BR) und  
Pauschalleistung (PL) 
Ihr Kunde kann seine BR oder PL direkt als Sonderzahlung 
nutzen und in seinen beruhigten Ruhestand investieren.

• Selbstständige 
Aus Liquiditätsgründen möchten Selbständige die laufende 
Beitragsbelastung so gering wie möglich halten. Dank Sonder-
zahlungen können sie flexibel für ermäßigte Beiträge im Alter 
vorsorgen. 

• Versicherte ab Alter 65 
Manche ältere Versicherte konnten bisher vielleicht nicht für 
ermäßigte Beiträge im Alter vorsorgen. Oft werden ab Alter 
65 Lebens- oder Rentenversicherungen sowie sonstige Spar-
verträge ausgezahlt. Diese Auszahlungen können Ihre Kunden 
optimal für die Sonderzahlung nutzen.

Beitragsentlastungskomponente BB
Gute Gründe

Vertrauen, das bleibt.

KV-Vertriebsinfo



Mit Sonderzahlungen Beiträge im Alter reduzieren – Beispiele KV-Volltarif PREMIUM

Rahmenbedingungen der Sonderzahlung

• Die Sonderzahlung muss mindestens 100 Euro betragen.
• Pro Jahr sind maximal 4 Sonderzahlungen je versicherte Person möglich.
• Die Summe aller Sonderzahlungen pro Kalenderjahr darf das 3-fache des geschuldeten Jahresbeitrags des jeweils zugrunde- 

liegenden Tarifs nicht überschreiten.
• Insgesamt kann nicht mehr als eine Ermäßigung von 100 % des Beitrags der zugrundeliegenden Tarife vereinbart werden  

(unter Anrechnung der laufenden BB-Absicherung).
• Eine Sonderzahlung nach Wirksamwerden der Beitragsermäßigung führt zu einer sofortigen Beitragsverrechnung.
• Eine Rückzahlung der Sonderzahlungen ist grundsätzlich nicht möglich, da es ein KV-Produkt ist.

Die Leistungsbeschreibungen in diesem Prospekt sind lediglich Kurzfassungen. Maßgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen, Tarife mit Tarifbedingungen).

Gestaltungsmöglichkeiten
Eckpunkte BB gegen laufenden Beitrag BB gegen Sonderzahlung

BB-fähige Tarife Krankheitskostentarife (KKV) mit Alterungsrückstellung

Mindestalter Alter 21

Maximalalter  Alter 64 ohne Begrenzung

Mindestabsicherung 5 € Mindestentlastung 100 € Sonderzahlung

Maximale Absicherung insgesamt 100 % des Beitrags der KKV  
(inkl. Risikozuschläge und Nachlässe, ohne Beitragsanteil Entlastungskomponente)

Beginn Beitragsermäßigung Grundsätzlich ab Alter 65, abweichender Beginn möglich
• bei Erwerbsunfähigkeit bzw. Altersrente

• zwischen 60. und 70. Lebensjahr

Jährliche Beitragsrückerstattung einfach umwandeln

Jährliche BR

382,09 € Beitragshöhe 
ohne GZ, ab Alter 65  

ohne BR-Umwandlung

764,18 € 
(2 MB)

9,28 €

1.146,27 €
(3 MB)

22,57 €

1.528,36 €
(4 MB)

39,56 €

2.292,54 €
(6 MB)

83,63 €

2.292,54 €
(6 MB)

106,45 €

1.910,45 €
(5 MB)

59,99 €

Beitrag ohne GZ Beitragsermäßigung  
ab Alter 65

Beispielhafte  
Darstellung

Die Grafik zeigt die Entwicklung der monatlichen Ermäßigung ab Alter 65 bei regelmäßiger Umwandlung der 
Beitragsrückerstattung (BR) für die Beiträge des PREMIUM mit der Beitragsentlastungskomponente BB (Ein-
trittsalter 30 Jahre = 382,09 Euro ohne GZ)1. 

Bereits nach dem ersten leistungsfreien Jahr zahlen wir aus dem PREMIUM eine garantierte BR von zwei Monats-
beiträgen (MB) – bei unterjährigem Beginn anteilig. Danach steigt die BR durch die hinzukommende erfolgs-
abhängige BR (eBR) stetig an. Nach fünf leistungsfreien Jahren wird die maximal mögliche BR von derzeit 6 MB 
erreicht. Die eBR wird immer für das Abrechnungsjahr von der Mitgliedervertreterversammlung beschlossen.

1) Künftige Beitragsveränderungen sowie deren Auswirkungen auf die Ermäßigung der Beiträge können wir nicht vorhersagen.

Auch im Rentenalter ist eine sofortige 
monatliche Ermäßigung der Beiträge 
durch eine Sonderzahlung möglich. 
Mit den Besonderen Bedingungen BB 
kann z. B. mit einer Sonderzahlung von 
10.000 € für eine 65 jährige Person eine 
sofortige monatliche Beitragsermäßi-
gung um 43,57 € erreicht werden.

Einzigartig

Sonderzahlung im Rentenalter

Alter 31 32 33 34 35 36

Beitragsentlastungskomponente BB
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